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durchführe oder nicht, sei nicht entscheidungserheblich. In der Praxis möge es richtig sein, dass 
man in einer Vielzahl von Fällen die Kundeneigenschaft bestreiten könne und daraufhin eine Lö
schung durch den Plattformbetreiber erfolge. Die Rechtsdienstleistung bestehe darin, die ande
ren Fälle herauszufiltern und in diesen dann anders vorzugehen. 

Die Sache sei auch dringlich. Die Werbeanzeige der Antragsgegnerin sei ihm erst am 08.11.2022 
zur Kenntnis gelangt. Von dem Testkauf im September habe der Antragsteller bis dahin keine 
Kenntnis gehabt. Dieser Testkauf sei auch nicht Grundlage der Abmahnung oder des Verfü
gungsantrags gewesen. Der Testkauf sei dem Antragsteller erst aufgrund einer Nachfrage bei 

in diesem Verfahren hin erfolgt sei, zur Verfügung 
gestellt worden. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Parteien einschließlich der Anlagen 
verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Der zulässige Widerspruch hat in der Sache keinen Erfolg. Dem Antragsgegner steht als 
Wettbewerber(§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG) gegen die Antragsgegnerin gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 
§§ 3 Abs. 1, 3a UWG wegen unerlaubter Rechtsberatung ein Anspruch auf Unterlassung ihrer
gewerblichen Tätigkeit und deren Bewerbung zu, wie in der einstweiligen Verfügung vom
09.12.2022 in der Fassung vom 17.01.2023 ausgesprochen. Die von der Antragsgegnerin
angebotene und erbrachte streitgegenständliche Dienstleistung, nämlich eine Rechtsberatung, ist
eine geschäftliche Handlung i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG. Diese Rechtsberatung ist unlauter und
damit unzulässig, weil die Antragsgegnerin § 2 Abs. 1 RDG zuwiderhandelt und dieser Verstoß
auch spürbar ist(§§ 3 Abs. 1, 3a UWG).

1. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist nicht bereits ohne inhaltliche Prüfung 
zurückzuweisen. 

1. Der Antragsgegner hat im Einzelnen dargelegt und glaubhaft gemacht, dass er aktivlegitimiert
ist, weil " allein betreibt. Der gegenteilige Vortrag der Antragsgegnerin 
greift nicht durch. Im Gegenteil, die von ihr angeführten Indizien bestätigen den Vortrag, dass der 
Antragsteller letztlich alleiniger Inhaber des Angebots " ist. Im Impressum 
auf der Internetseite von .. " (vgl. ) wird als Anbieter und 
inhaltlich Verantwortlicher Inhaber: Rechtsanwalt 

angegeben. Eine weitere verantwortliche Person wird dort nicht genannt. Ferner wird 
dort aufgeführt, dass die Berufsbezeichnung „mir", also allein dem Antragsteller, verliehen wurde. 
Unter dem Punkt Berufshaftpflichtversicherung wird dort ebenfalls allein der Antragsteller 
namentlich genannt. Die Rechnung vom 08.07.2022 (vgl. Anl. ist allein vom Antragsteller 
unterschrieben. Dort wird erneut aufgeführt, dass allein der Antragsteller Inhaber der 

ist, deren Angebot, die Das 
von der Antragsgegnerin eingereichte Abmahnschreiben des Antragstellers vom 11.05.2022, das 
als Beleg für den gleichlautenden Text von Abmahnschreiben des Antragstellers dienen soll, 
enthält ebenfalls die Behauptung, dass allein der Antragsteller ,, "betreibt. 

Die Ausführungen des Antragstellers zu seiner Aktivlegitimation waren entgegen der 
Behauptungen der Antragsgegnerin auch nicht dringlichkeitsschädlich. Bereits in der 
Antragsschrift vom 08.11.2022 hat der Antragsteller angegeben, dass er seine Leistungen auf 


















